
Verhandlung des Ersten Senats in Sachen „Heimlicher
Vaterschaftstest“

Mitteilung der Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts Nr. 77/2006 vom 30.8.2006

– 1 BvR 421/05 –

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts verhandelt am
Dienstag, 21.11.2006, 10:00 Uhr, im Sitzungssaal des Bun-
desverfassungsgerichts, Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe
die Verfassungsbeschwerde eines Beschwerdeführers zu der
Frage, ob ein heimlich eingeholter DNA-Vaterschaftstest
ohne Zustimmung des betroffenen Kindes oder dessen gesetz-
lichen Vertreters in einem gerichtlichen Vaterschaftsanfech-
tungsverfahren verwertet werden kann.
Sachverhalt:
Der mit der Mutter des Kindes nicht verheiratete Beschwerde-
führer hatte seine Vaterschaft vor dem Jugendamt anerkannt.
Jahre später ließ er ein ausgespucktes Kaugummi, das angeb-
lich von dem Kind stammte, sowie eine eigene Speichelprobe
ohne Wissen und Zustimmung des Kindes und der Mutter von
einem privaten Labor genetisch analysieren. Die Analyse
ergab, dass der Spender der Speichelprobe nicht der biologi-
sche Vater des Kindes sein konnte, von dem die Gegenprobe
angeblich stammte. Die darauf gestützte Vaterschaftsanfech-
tungsklage war sowohl vor dem Oberlandesgericht als auch
dem Bundesgerichtshof ohne Erfolg. Der Bundesgerichtshof
führte in seinem Urt. v. 12.1.2005 (XII ZR 227/03) aus, dass

die Untersuchung des genetischen Materials eines anderen
Menschen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung gegen das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verstoße
und rechtswidrig sei. Dieses Grundrecht des Kindes brauche
auch nicht hinter dem Interesse des als Vater geltenden
Mannes, sich Gewissheit über seine biologische Vaterschaft
zu verschaffen, zurückzustehen. Deshalb dürfe das Ergebnis
einer solchen Untersuchung in einem Zivilprozess nicht ver-
wertet werden.
Vorbringen des Beschwerdeführers:
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seines allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts. Dem (vermeintlichen) Vater er-
wachse aus seinem Persönlichkeitsrecht ein Anspruch, die
Abstammung eines Kindes von ihm gerichtlich klären zu
lassen. Eine verfassungskonforme Abwägung zwischen den
Interessen des Vaters und des Kindes müsse zu dem Ergebnis
führen, dass das Recht des Vaters auf Kenntnis der Abstam-
mung Vorrang vor dem informationellen Selbstbestimmungs-
recht des Kindes habe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass dem
Vater der effektive Zugang zu einer Klärung der Abstammung
bei mangelnder Zustimmung des Kindes und seiner Mutter zu
einem DNA-Gutachten praktisch verwehrt werde und damit
seine Interessen unverhältnismäßig zurückgesetzt würden.

2. Justizmodernisierungsgesetz

Der Entwurf der Bundesregierung eines Zweiten Gesetzes zur
Modernisierung der Justiz (2. Justizmodernisierungsgesetz)
sieht in Art. 9 die Änderung von § 26 Nr. 8 und 9 EGZPO vor.
Danach bleibt die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der
Revision in allgemeinen Zivilsachen bis einschließlich
31.12.2011 nur zulässig, wenn der Wert der Beschwer

20.000 EUR übersteigt. In Familiensachen finden die Be-
stimmungen über die Nichtzulassungsbeschwerde keine
Anwendung, wenn die anzufechtende Entscheidung vor
dem 1. Januar 2010 verkündet oder bekannt gemacht worden
ist. Der Bundesrat hat zu dem Gesetzentwurf Stellung genom-
men (BR-Drucks 550/06 (Beschluss) v. 22.9.2006).
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